
12

Die Bezüge der Menschen­
rechte zum praktischen Alltag
der Sozialen Arbeit sind viel­
fältig und zeigen sich in bri­
santen ethischen Fragen: Darf
man einem Menschen in Not

die Sozialhilfe ganz streichen? Wo liegt die
Grenze zwischen dem Zwang zur Teilnahme
an einem Beschäftigungsprogramm und der
verbotenen Zwangsarbeit? Werden religiöse
Grundrechte verletzt, wenn ein arbeitsloser
jüdisch­orthodoxer Familienvater, der sein Le­

ben der Lektüre der Thora verschrieben hat, in
ein Beschäftigungsprogramm gedrängt wird,
um ihm eine Tagesstruktur zu geben? Wann
ist der fürsorgerische Freiheitsentzug zuläs­
sig? Dürfen geistig schwer Behinderte sterili­
siert werden?
Der Diskussion solcher Probleme kann sich die
Soziale Arbeit nicht entziehen; die Kenntnis
der Menschenrechte und ihrer Entwicklung
bilden die Basis für sozialarbeiterisches Han­
deln. In der Ausbildung von Sozialarbeiten­
den die Menschenrechte zu thematisieren

und die Studierenden für Verstösse gegen
diese universellen Grundrechte zu sensibilisie­
ren, ist daher ausserordentlich wichtig. Aber
auch in anderen Disziplinen ist das Wissen
um die Menschenrechte von grosser Bedeu­
tung.

Menschenrechte interdisziplinär diskutieren
Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit inten­
siviert deshalb die Arbeit am Thema «Men­
schenrechte und Menschenrechtsbildung»,
und zwar zusammen mit dem Zentrum für

Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit will dem Thema «Menschenrechte» mehr Gewicht bei­
messen. In Kooperation mit dem Zentrum für Menschenrechtsbildung (ZMRB) bietet sie dazu ein
interdisziplinäres Modul für alle Studierenden der Hochschule Luzern, der Universität Luzern und
der Pädagogischen Hochschule Luzern an. Und am Internationalen Menschenrechtsforum Luzern
(IHRF) vom 5. und 6. Mai 2009 befassen sich 200 Studierende der Sozialen Arbeit mit dem Thema
«Menschenrechte und Religionen».
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5. und 6. Mai 2009:
6. Internationales Menschenrechtsforum
Luzern (IHRF), «Menschenrechte und
Religionen»
Religionsfreiheit ist ein Verfassungsrecht. Wie
gehen wir mit religiösen Minderheiten um?
Schützen die Menschenrechte die Religionen
oder schränken sie deren Freiheit ein? Fördern
religiöse Gemeinschaften die Menschenrechte?
Zu diesen Fragen stellen sich prominente
Akteure und renommierte Expertinnen und
Experten der öffentlichen Diskussion – unter
anderen: Peter Brabeck-Letmathe (Verwal­
tungsratspräsident Nestlé), Hina Jilani (Vize­
präsidentin der pakistanischen Menschen­
rechtskommission, Repräsentantin des UNO­
Generalsekretärs zur Situation von Menschen­
rechtsverteidigern), Dom Erwin Kräutler
(Bischof der Diözese Xingu, Brasilien), Ivan
Levy (CEO The Body Shop AG Schweiz).
Das IHRF wird vom Zentrum für Menschen­
rechtsbildung (ZMRB) der Pädagogischen Hoch­
schule Zentralschweiz Luzern (PHZ Luzern) rea­
lisiert.

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.humanrightsforum.ch
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Menschenrechtsbildung (ZMRB) der Pädago­
gischen Hochschule Luzern. Im Rahmen die­
ser Kooperation entstand das interdisziplinäre
Modul zum Thema «Menschenrechte», das
seit Februar 2009 allen Studierenden der
Hochschule Luzern, der Universität Luzern
und der Pädagogischen Hochschule Luzern
offen steht.
Im Grundstudium der Sozialen Arbeit gehört
das Thema «Menschenrechte» schon seit län­
gerem zum Pflichtstoff – bisher befasste man
sich allerdings nur einen Tag lang damit. Neu
werden dem Thema nun drei Tage gewidmet.
In die Ausbildung eingebunden wird das jähr­
lich stattfindende Internationale Menschen­
rechtsforum Luzern (IHRF), das sich heuer am
5. und 6. Mai mit dem Thema «Menschen­
rechte und Religionen» befasst. Dieses Forum
zählt zu den herausragenden Diskussions­
und Weiterbildungsmöglichkeiten für Sozial­
arbeiter/innen. Die Hochschule Luzern – So­
ziale Arbeit beteiligt sich am IHRF mit zwei
Workshops, und 200 Studierende nehmen im
Rahmen ihrer Ausbildung am Forum teil.

Warum manche Menschenrechte mehr
gelten als andere
Menschenrechte sind universal und individu­
ell, sie gelten für alle Menschen – «ohne ir­
gendeinen Unterschied, etwa nach Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, po­
litischer oder sonstiger Anschauung, nationa­
ler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt
oder sonstigem Stand» (Artikel 2 der Allge­
meinen Erklärung der Menschenrechte). Sie
werden weder erworben noch verdient oder
verliehen, noch können sie jemandem abge­
sprochen werden. Sie sind eine Berechtigung
allein aufgrund des Menschseins.
Die Ausbildung in der Sozialen Arbeit vermit­
telt das Grundwissen zum Thema «Men­
schenrechte» und zu den Entwicklungsstufen
des internationalen Menschenrechtssystems.
Auf dieser Basis lässt sich verstehen, warum
bestimmte Rechte mehr Aufmerksamkeit und
Durchsetzungskraft in unserer Gesellschaft
haben und andere weniger.
Auf der ersten Stufe stehen die so genannten
«negativen Rechte». Es sind die bürgerlichen
und politischen Rechte, die als Abwehr­ und
Gestaltungsrechte ausgestaltet sind. Sie sol­
len den Staat davon abhalten, ungerechtfer­
tigt ins private und politische Leben von Bür­
gerinnen und Bürgern einzugreifen. Gemeint
sind damit die Rechte auf persönliche Frei­
heit und Integrität, Privatsphäre, Gewissens­,
Religions­ und Meinungsfreiheit, Versamm­
lungs­ und Vereinigungsfreiheit, das Recht
auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz usw.
Die «positiven Rechte» auf der zweiten Ent­
wicklungsstufe umfassen die wirtschaftli­
chen, sozialen und kulturellen Rechte, die den
Staat verpflichten, etwas zu unternehmen,

um für alle Bürger/innen menschenwürdige
Lebensbedingungen zu gewährleisten. Bei­
spiele sind das Recht auf Nahrung, Wohnung,
Gesundheit, soziale Sicherheit, Bildung und
Arbeit. Als Rechte der dritten Stufe werden die
«kollektiven Rechte» bezeichnet. Zu ihnen ge­
hören das Recht auf Entwicklung, auf Frieden
und die Bewahrung einer sauberen Umwelt.
Die beschriebenen Menschenrechte werden
unterschiedlich gewichtet. Politische und bür­
gerliche Menschenrechte geniessen in der
Schweiz eine stärkere Akzeptanz als wirt­
schaftliche, soziale und kulturelle Menschen­
rechte, für deren Anerkennung zurzeit noch
das Problembewusstsein fehlt. Obwohl Nah­
rung, Obdach, Gesundheitsversorgung und
finanzielle Existenzsicherung Voraussetzun­
gen für die Einhaltung grundlegender Men­
schenrechte sind, bleiben die Versuche zu
deren Durchsetzung meist im Stadium politi­
scher Absichtserklärungen stecken.

Anwendungsfelder und Zukunfts-
perspektiven
Die Praxis der Sozialen Arbeit legitimiert sich
durch die Menschenrechte, denn sie bekämpft
Probleme wie Armut, Erwerbslosigkeit, Diskri­
minierung, Rassismus, Gewalt und deren Fol­
gen für Einzelpersonen, Familien, Gemein­
wesen und ethnische Gruppen. Der Anspruch
auf Existenzsicherung, wie ihn unsere Verfas­
sung festhält, gründet im Schutz der Men­
schenwürde und damit in einem Menschen­
recht.

Besonders wichtig für die Ausbildung in Sozi­
aler Arbeit sind daher die Anwendungsfelder
der Menschenrechte. Ähnlich wie Frauen, Mi­
grantinnen und Migranten, Flüchtlinge, Min­
derheiten und Menschen mit einer Behinde­
rung werden zum Beispiel Kinder als eine
Gruppe von Menschen anerkannt, die beson­
ders anfällig für Menschenrechtsverletzun­
gen sind und deshalb besonderen Schutz
benötigen. Unverzichtbar für die Entwicklung
und Einhaltung der Kinderrechte und der
Menschenrechte ist Bildung; Menschen müs­
sen ihre Rechte kennen, verstehen und eine
Bereitschaft entwickeln können, sie zu ach­
ten.

Die sozialen Probleme nehmen weltweit zu.
Gleichzeitig werden soziale Probleme individu­
alisiert und in den alleinigen Verantwortungs­
bereich des Einzelnen abgeschoben. Von der
Sozialen Arbeit wiederum erwartet man kos­
tengünstige und rationelle Problemlösungen.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist es für
Sozialarbeiter/innen heute unerlässlich, sozi­
ale Probleme aus der Menschenrechtsperspek­
tive zu betrachten und auf allen Ebenen für
die Verwirklichung und Wahrung der Men­
schenrechte einzutreten. <--


